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Merkblatt für das

Nostrifizierungsverfahren ZAHNMEDIZIN
an der

Medizinischen Universität Wien

Das Nostrifizierungsverfahren erfolgt zur Anerkennung eines an einer anerkannten 

ausländischen Hochschule abgelegten Studiums der Zahnmedizin (§ 90 UG 2002) als Abschluss des inländischen Studiums der Zahnmedizin an der Medizinischen Universität Wien.

Rechtsgrundlagen für das Nostrifizierungsverfahren sind der § 90 Universitätsgesetz 2002 (UG 2002) sowie §§ 18 bis 20 des II. Abschnittes der Satzung der Medizinischen Universität Wien.

§ 90 UG 2002 lautet: (1) Die Antragstellung betreffend die Anerkennung eines ausländischen Studienabschlusses als Abschluss eines inländischen ordentlichen Studiums (Nostrifizierung) setzt den Nachweis voraus, dass die Nostrifizierung zwingend für die Berufsausübung oder die Fortsetzung der Ausbildung der Antragstellerin oder des Antragstellers in Österreich erforderlich ist. Nähere Bestimmungen sind in der Satzung festgelegt.

(2) Der Antrag ist an einer Universität einzubringen, an der das entsprechende inländische Studium eingerichtet ist. Es ist unzulässig, denselben Nostrifizierungsantrag gleichzeitig oder nach Zurückziehung an einer anderen Universität einzubringen.

Hinweis: Das Nostrifizierungsverfahren dient ausschließlich der Anerkennung eines ausländischen Studienabschlusses; die Anerkennung der nach dem Studienabschluss erfolgten Tätigkeit bzw. der Berufsberechtigung erfolgt durch die Zahnärztkammer.

Personen, die keine Nostrifizierung benötigen, müssen sich daher direkt mit der Zahnärztekammer in Verbindung setzen. Fragen der (selbständigen oder unselbständigen) Berufsberechtigung können ausschließlich durch die Zahnärztekammer behandelt werden.
Ablauf des Nostrifizierungsverfahrens:

1. Einreichung der Unterlagen

Im Antrag sind das dem absolvierten ausländischen Studium vergleichbare inländische Studium und der angestrebte inländische akademische Grad zu bezeichnen.

Sie benötigen folgende Dokumente:

· Reisepass

· Lebenslauf

· Allfällige Urkunden über Namensänderungen

· Reifezeugnis (Matura) oder Urkunde, aufgrund derer die Zulassung zum Studium an der

ausländischen Universität erfolgte

· Nachweis über die im Ausland abgelegten Prüfungen (Studienbuch) einschließlich der Diplomarbeit bzw. Dissertation (Dissertation – Vorlage des Originals – keine Übersetzung notwendig – mit selbstverfasster Zusammenfassung in Deutsch); aus den Unterlagen muss die Stundenzahl pro Fach hervorgehen
· Urkunde, die als Nachweis des Abschlusses des ausländischen Studiums ausgestellt wurde (Diplom)

· Facharztdiplom (wenn vorhanden)

· Nachweis, dass die Nostrifizierung für die Berufstätigkeit in Österreich zwingend notwendig ist, bzw. für welche Fortsetzung der Ausbildung in Österreich die Nostrifizierung benötigt wird

· Einzahlungsbestätigung der Nostrifizierungstaxe (die  im voraus zu entrichten ist)

Fremdsprachige Unterlagen sind im ORIGINAL und in beglaubigter Übersetzung vorzulegen. Zusätzlich sind Fotokopien der vorgelegten Unterlagen vorzulegen.

2. Ermittlungsverfahren

Das Ermittlungsverfahren dient der Beweisaufnahme, ob das ausländische Studium mit dem im Antrag genannten inländischen Studium gleichwertig ist.

Das Ermittlungsverfahren besteht aus

2.1 Vergleich des Inhalts (Fächerbezeichnung) und des Umfangs (Stundenzahlen) der ausländischen mit dem zum Zeitpunkt der Antragstellung gültigen Curriculum für das Zahnmedizinstudium an der Medizinischen Universität Wien

2.2 Stichprobentest
Das ist ein stichprobenartiger Test über die Bereiche folgender Blöcke des Diplomstudiums Zahnmedizin N203
Block Z-1 – Kau- und Bewegungsapparat

Block Z-2 – Oralpathologie und Innere Organe

Block Z-3 – Gehirn, Sinnesorgane, Schmerz

Block Z-4 – Kariologie und Füllungstherapie

Block Z-5 – Parodontologie und Prophylaxe

Block Z-6 – Restaurative Zahnheilkunde

Block Z-7 – Abnehmbare Prothetik

Block Z-8 – Chirurgie

Block Z-9 - Kieferorthopädie

In jedem Falle sind die Prüfungen aus:

· dem Block 9 der SIP 2 (Krankheit- Manifestation u. Wahrnehmung, Allg. Arzneimitteltherapie

-    Rechtliche, Ethische & Wirtschaftliche Grundlagen
· Radiologie und Strahlenschutz

· Kommissionelle Gesamtprüfung (Z-SIP 6)
      abzulegen.

Der Stichprobentest findet einmal pro Semester (im Wintersemester im Jänner und im Sommersemester im Juni) statt.

Der Stichprobentest ist keine Prüfung; die Bestimmungen über die Anerkennung von Prüfungen und wissenschaftlichen Arbeiten sind nicht anzuwenden. Er ist Teil des Ermittlungsverfahrens, findet pro AntragstellerIn jeweils nur einmal statt und ist nicht wiederholbar. Sollten Sie zu diesem Termin nicht antreten, wird das Ermittlungsverfahren allein aufgrund der vorgelegten Unterlagen abgeschlossen und Ihre Nichtteilnahme am Stichprobentest im Rahmen der Beweiswürdigung entsprechend gewürdigt werden. 

Man kann beim Stichprobentest nicht „durchfallen“. Der Stichprobentest hat lediglich Einfluß auf die Zahl der abzulegenden Prüfungen (siehe Punkt 3.)

Für den Stichprobentest sind Deutsch-Sprachkenntnisse erforderlich!

2.3 Verständigung vom voraussichtlichen Ergebnis des Ermittlungsverfahrens
Ab der Zustellung des voraussichtlichen Ergebnisses des Ermittlungsverfahrens haben Sie  zwei Wochen Frist zur Stellungnahme

3. Bescheid über allenfalls abzulegende Prüfungen

Nach Abschluss des Ermittlungsverfahrens erfolgt ein Bescheid über die abzulegenden Prüfungen und zu erbringenden Studienleistungen mit Angabe einer dafür eingeräumten Frist. Mit diesem Bescheid wird auch die Zulassung als außerordentliche/r Studierende/r ausgesprochen.

4.   Inskription an der Medizinischen Universität Wien

5.   Ablegung der vorgeschriebenen Prüfungen

6.    Nostrifizierungsbescheid

Auskünfte und Einreichung:

Mo, Mi, Fr  9:00 – 12:00 Uhr, Di, 13 – 15 Uhr, Do 14:00 – 17:00 Uhr

Studien- und Prüfungsabteilung, 1090 Wien, Spitalgasse 23

Sprechstunden des Stellvertretenden Curriculumdirektors, Univ.Prof.DDr.A. Moritz: während des Semesters Dienstag 9:30 Uhr (bitte erkundigen Sie sich telefonisch bei Frau Hudec, ob die Sprechstunde an dem von Ihnen gewünschten Tag stattfinden kann.)

Aus der Satzung der Medizinischen Universität Wien

6. Nostrifizierung

§ 18. (1) Nostrifizierung ist die Anerkennung eines ausländischen Studienabschlusses

als Abschluss eines inländischen ordentlichen Studiums.

(2) Die Antragstellung betreffend Nostrifizierung setzt den Nachweis voraus, dass die

Nostrifizierung zwingend für die Berufsausübung oder die Fortsetzung der Ausbildung des

Antragstellers in Österreich erforderlich ist.

(3) Der Antrag ist an einer Universität einzubringen, an der das entsprechende

inländische Studium eingerichtet ist. Es ist unzulässig, denselben Nostrifizierungsantrag

gleichzeitig oder nach der Zurückziehung an einer anderen inländischen Universität

einzubringen.

(4) Im Antrag sind das dem absolvierten ausländischen Studium vergleichbare

inländische Studium und der angestrebte inländische akademische Grad zu bezeichnen.

(5) Mit dem Antrag sind überdies folgende Nachweise vorzulegen:

1. Reisepass,

2. Nachweis der einer anerkannten inländischen postsekundären Bildungseinrichtung

vergleichbaren Qualität der anerkannten ausländischen postsekundären

Bildungseinrichtung

3. Nachweise über die an der anerkannten ausländischen postsekundären

Bildungseinrichtung zurückgelegten Studien,

4. diejenige Urkunde, die als Nachweis der Verleihung des akademischen Grades, wenn

jedoch ein solcher nicht zu verleihen war, als Nachweis des ordnungsgemäßen

Abschlusses des Studiums ausgestellt wurde.

(6) Von fremdsprachigen Urkunden hat der Antragsteller autorisierte Übersetzungen

vorzulegen. Die Urkunde gemäß Abs. 6 Z 4 ist im Original vorzulegen.

(7) Der Curriculumdirektor ist berechtigt, die Verpflichtung zur Vorlage einzelner

Unterlagen nachzusehen, wenn glaubhaft gemacht wird, dass deren Beibringung innerhalb

einer angemessenen Frist unmöglich oder mit übergroßen Schwierigkeiten verbunden ist,

und die vorgelegten Unterlagen für eine Entscheidung ausreichen.

Nostrifizierungsverfahren

§ 19. (1) Der Curriculumdirektor hat zu prüfen, ob das ausländische Studium so

aufgebaut war, dass es mit dem im Antrag genannten inländischen Studium in Bezug auf

das Ergebnis der Gesamtausbildung gleichwertig ist. Als Beweismittel ist ein Stichproben-

Test zulässig.

(2) Wenn die Gleichwertigkeit grundsätzlich gegeben ist und nur einzelne

Ergänzungen auf die volle Gleichwertigkeit fehlen, hat der Curriculumdirektor den

Antragsteller mit Bescheid als außerordentlichen Studierenden zum Studium zuzulassen

und die Ablegung von Prüfungen und die Anfertigung einer wissenschaftlichen Arbeit zur

Herstellung der Gleichwertigkeit innerhalb einer angemessenen, im Bescheid

festzulegenden, Frist aufzutragen.

(3) Der erste Studienabschnitt der Studien Medizin und Zahnmedizin an der

Medizinischen Universität Wien ist nicht im Detail mit analogen Studienabschnitten dem

jeweiligen im Antrag genannten ausländischen Studium zu vergleichen. Prüfungen aus

Fachbereichen des ersten Studienabschnittes der Studien Medizin und Zahnmedizin an der

Medizinischen Universität Wien sind nicht vorzuschreiben.

(4) Folgende Lehrveranstaltungen sind aufgrund der spezifischen Rahmenbedingungen

in Österreich im Rahmen eines Nostrifikationsverfahrens jedenfalls vorzuschreiben:

1. Rezeptierkunde für Nostrifikanten

2. Hygiene und Präventivmedizin für Nostrifikanten

3. Epidemiologie und Sozialmedizin für Nostrifikanten

4. Medizinrecht für Nostrifikanten

(5) Die Bestimmungen über die Anerkennung von Prüfungen und wissenschaftlichen

Arbeiten sind nicht anzuwenden.

(6) Die Nostrifizierung ist vom Curriculumdirektor mit Bescheid auszusprechen. Im

Bescheid ist festzulegen, welchem inländischen Studienabschluss der ausländische

Studienabschluss entspricht und welchen inländischen akademischen Grad der

Antragsteller an Stelle des ausländischen akademischen Grades auf Grund der

Nostrifizierung zu führen berechtigt ist. Die Ausfertigung des Bescheides ist auf der

Urkunde, die als Nachweis des ausländischen Studienabschlusses vorgelegt wurde, zu

vermerken.

(7) Die Nostrifizierung ist bescheidmäßig zu widerrufen, wenn sie insbesondere durch

gefälschte Zeugnisse erschlichen worden ist.

(8) Die Taxe für die Nostrifizierung eines ausländischen Studienabschlusses beträgt

150 Euro. Die Taxe ist im Voraus zu entrichten. Sie verfällt, wenn der Antrag auf

Nostrifizierung abgewiesen oder zurückgezogen wird.

